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WEG §§ 3, 10
Nutzungsänderung hinsichtlich einer 
Teileigentumseinheit; Zweckbestim-
mung im engeren und weiteren Sin-
ne; Umwandlung von Teileigentum in 
Wohnungseigentum

I. Sachverhalt
Im Jahr 1989 wurde ein Mehrfamilienhaus in 
Wohnungs- und Teileigentum aufgeteilt. Im Erd-
geschoß wurde eine Einheit gebildet, die in der 
Teilungserklärung und im Grundbuch als „Ge-
werbliche Einheit Nr. 1 (Gaststätte)“ bezeichnet 
wurde. Die Abgeschlossenheitsbescheinigung 
spricht allerdings insoweit nur von einer „Gewer-
beeinheit“. Diese Einheit soll verkauft werden. 
Der Käufer möchte die Einheit in Wohnungs-
eigentum umwandeln. Alternativ möchte der 
Käufer, ein Architekt, die Einheit als Architek-
turbüro selbst nutzen.

II. Fragen
1. Wäre eine Umwandlung der Einheit in Woh-
nungseigentum ohne Mitwirkung der übrigen 
Eigentümer der Anlage möglich? 

2. Ist zur Umwandlung eine geänderte Abge-
schlossenheitsbescheinigung erforderlich?

3. Ist für die alternative Nutzungsänderung (von 
Gaststätte zu Architekturbüro) eine Änderung 
der Teilungserklärung bzw. der Gemeinschafts-
ordnung erforderlich oder wäre die Nutzung als 
Architekturbüro bereits jetzt zulässig?

4. Muss die Nutzungsänderung (Architekturbü-
ro statt Gaststätte) im Grundbuch eingetragen 
werden und setzt dies ggf. die Zustimmung der 
übrigen Eigentümer voraus?

III. Zur Rechtslage
1. Unterscheidung zwischen Zweckbestim-
mung im weiteren und engeren Sinne
Um zu beurteilen, wie die geplanten Änderungen 
zu bewerten sind, muss zunächst zwischen der 
Zweckbestimmung im weiteren und der Zweck-
bestimmung im engeren Sinne unterschieden 
werden. Die Zweckbestimmung im weiteren 
Sinne betriff t die Frage, ob die Sondereigentums-
einheit als Wohnung genutzt wird, also Woh-
nungseigentum i. S. d. § 1 Abs. 2 WEG vorliegt, 
oder ob sie nicht zu Wohnzwecken genutzt wird, 
also Teileigentum i. S. d. § 1 Abs. 3 WEG vor-

liegt (BGH NZM 2018, 90 Rn. 6; Hügel/Elzer, 
WEG, 4. Aufl . 2025, §  10 Rn. 87; BeckOGK-
WEG/M. Müller, Std.: 1.2.2025, § 1 Rn. 156). 
Mit der Zweckbestimmung im engeren Sinne 
können weitergehende Gebrauchsregelungen für 
die einzelnen Einheiten festgelegt werden, wie 
beispielweise die Nutzung einer Teileigentums-
einheit als Restaurant, Laden oder Arztpraxis 
(vgl. Hügel/Elzer, §  10 Rn. 93–99; Bärmann/
Suilmann, WEG, 15. Aufl . 2023, § 13 Rn. 22).

2. Umwandlung von Teil- in Wohnungseigen-
tum 
Der Käufer möchte (vorrangig) die im Grund-
buch als Teileigentum geführte Sondereigen-
tumseinheit in eine Wohnungseigentumseinheit 
umwandeln. Hierbei geht es um einen Rechts-
akt und nicht um die Frage, ob die Räume auch 
ohne diesen Rechtsakt als Wohnung genutzt wer-
den dürfen (im Verhältnis zu den anderen Son-
dereigentümern). Eine der Zweckbestimmung 
widersprechende Nutzung kann zwar nach der 
Rechtsprechung des BGH unter Umständen zu-
lässig sein (s. zur Nutzung als Architekturbüro 
unter Ziff . 3). Zur Vermeidung von Rechtsunsi-
cherheiten und womöglich entstehender Uneinig-
keit über die Zulässigkeit der (neuen) Nutzung 
empfi ehlt sich jedoch eine Umwandlung (im 
rechtlichen Sinne).

a) Änderung der Zweckbestimmung im weite-
ren Sinne
Nach heute herrschender Ansicht ist die Zweck-
bestimmung Gegenstand einer schuldrechtli-
chen Vereinbarung, nicht hingegen Bestandteil 
des sachenrechtlichen Aufteilungsaktes (s. We-
ber, Kölner Formularbuch Wohnungseigentums-
recht, 2. Aufl . 2023, Kap. 4 Rn. 154; Münch-
KommBGB/Scheller, 9. Aufl . 2023, § 13 WEG 
Rn. 11). Auch der BGH hat sich dieser Ansicht 
angeschlossen (vgl. BGH ZWE 2021, 451 Rn. 19; 
NJW 2018, 41 Rn. 6). 

Für die Änderung der Zweckbestimmung im wei-
teren Sinne als schuldrechtliche Vereinbarung ist 
somit grundsätzlich eine Einigung sämtlicher 
Eigentümer erforderlich (BGH ZWE 2021, 451 
Rn. 22 m.  w.  N. zur Rspr.; BeckOGK-WEG/
Falkner, Std.: 1.12.2024, §  10 Rn.  118; Weber, 
Kap. 4 Rn. 158). Einer Einigung aller Eigentümer 
bedarf es dann nicht, wenn die Gemeinschafts-
ordnung eine sog. „Öff nungsklausel“ enthält, 
also eine Vereinbarung i. S. d. § 10 Abs. 1 S. 2 
WEG mit dem Inhalt, dass Vereinbarungsangele-
genheiten auch mittels mehrheitlichem Beschluss 
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geregelt werden können (BeckOGK-WEG/
Falkner, §  10 Rn.  136 ff .). Alternativ kommt 
ein sog. Änderungsvorbehalt/Umwidmungs-
recht zugunsten des jeweiligen Eigentümers der 
betroff enen Einheit in der Gemeinschaftsord-
nung in Betracht (vgl. zu beidem: Weber, Kap. 4 
Rn. 158–164). Bei der ersten Variante (Öff nungs-
klausel) müsste allerdings berücksichtigt wer-
den, dass auch bei einem Mehrheitsbeschluss 
die Zustimmung des betroff enen Sondereigen-
tümers notwendig wäre, da die Zweckbestim-
mung im weiteren Sinne ein sog. „mehrheits-
festes Recht“ darstellt (BGH NJW 2019, 2083 
Rn.  15). Ob die Gemeinschaftsordnung vor-
liegend ein Umwidmungsrecht zugunsten des 
Eigentümers der Einheit oder eine sog. Öff nungs-
klausel enthält, ist dem Sachverhalt nicht zu 
entnehmen.

Eine Eintragung der Änderung der Zweckbe-
stimmung im weiteren Sinne in das Grundbuch 
ist zwar keine Wirksamkeitsvoraussetzung. 
Nur durch eine Eintragung in die Grundbücher  
kann jedoch die bloße inter-partes-Wirkung der 
Vereinbarung zwischen den beteiligten Eigentü-
mern gem. § 10 Abs. 3 S. 1 WEG durchbrochen 
und eine Bindung möglicher Sonderrechts-
nachfolger an die geänderte Zweckbestimmung 
erreicht werden (BeckOGK-WEG/Falkner, § 10 
Rn. 118). Sollte statt der Einigung ein Beschluss 
aufgrund einer vereinbarten Öff nungsklausel er-
gehen, so muss dieser, anders als Beschlüsse, die 
aufgrund einer gesetzlichen Beschlusskompetenz 
ergehen (vgl. § 10 Abs. 3 S. 2 WEG), nach § 10 
Abs. 3 S. 1 WEG ebenfalls in das Grundbuch 
eingetragen werden, um auch gegenüber einem 
Sonderrechtsnachfolger bindend zu sein.

Grundbuchverfahrensrechtlich ist zur Eintragung 
der Änderung eine entsprechende Bewilligungs-
erklärung aller Eigentümer gemäß §§  19, 29 
GBO erforderlich. Für die Eintragung eines Be-
schlusses aufgrund einer Öff nungsklausel wür-
de hinsichtlich der Bewilligungen allerdings § 7 
Abs. 2 WEG als Erleichterung greifen. Danach 
sind die Bewilligungen der Wohnungseigentü-
mer nicht erforderlich, wenn der Beschluss durch 
eine Niederschrift, bei der die Unterschriften der 
in § 24 Abs. 6 WEG bezeichneten Personen öf-
fentlich beglaubigt sind, oder durch ein Urteil 
in einem Verfahren nach § 44 Abs. 1 S. 2 WEG 
nachgewiesen ist.

Es stellt sich schließlich noch die Frage, ob es 
einer Mitwirkung dinglich Berechtigter an 

der Änderung, also insbesondere deren Zu-
stimmung, bedarf. Dabei ist zu diff erenzieren. 
Zunächst ist eine Zustimmung nur dann er-
forderlich, wenn es zu einer Eintragung in das 
Grundbuch kommt (BeckOGK-WEG/Falkner, 
§ 10 Rn. 283). Da es sich um eine Vereinbarung 
und Inhaltsänderung i.  S.  v. §§  5 Abs. 4 S. 1, 
10 Abs. 1 S. 2 WEG handelt, ist die Zustim-
mung von Grundpfandrechtsgläubigern nach 
§ 5 Abs.  4 S. 2 WEG entbehrlich, sofern nicht 
zusätzlich ein Sondernutzungsrecht begründet, 
aufgehoben, geändert oder übertragen wird. Je-
doch wäre die Mitwirkung sonstiger dinglicher 
Berechtigter nach §§ 877, 876 BGB erforderlich, 
wenn die Berechtigten durch die Änderung recht-
lich beeinträchtigt sein können (Weber, Kap. 4 
Rn. 167). 

b) Erforderlichkeit einer neuen Abgeschlos-
senheitsbescheinigung
Fraglich ist, ob grundbuchverfahrensrechtlich für 
die Umwandlung von Teil- in Wohnungseigen-
tum eine neue Abgeschlossenheitsbescheinigung 
erforderlich ist. Dies ist seit dem Inkrafttreten 
der neuen Allgemeinen Verwaltungsvorschrift für 
die Ausstellung von Bescheinigungen nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz vom 6.6.2021 (AVA) 
umstritten.

In Anlehnung an die unter Geltung der „alten“ 
AVA aus dem Jahr 1974 wohl h. M. wird auch zur 
„neuen“ AVA vertreten, dass bei Umwandlung 
von Teil- in Wohnungseigentum eine neue Ab-
geschlossenheitsbescheinigung vorzulegen ist 
(BeckOK-BGB/Hügel, Std.: 1.2.2025, § 1 Rn. 8; 
Hügel/Elzer, § 1 Rn. 26 i. V. m. § 3 Rn. 41; Grü-
neberg/Wicke, BGB, 84. Aufl . 2025, § 7 WEG 
Rn. 5; BeckOGK-WEG/M. Müller, § 1 Rn. 176, 
§  3 Rn. 216–220, 222–224 m. w. N.). Zur al-
ten Rechtslage hatte das Kammergericht in zwei 
Entscheidungen eine neue Abgeschlossenheitsbe-
scheinigung hinsichtlich „des Sondereigentums“ 
verlangt (KG RNotZ 2013, 328, 329), dabei 
aber eine Ergänzungsbescheinigung zur Abge-
schlossenheitsbescheinigung hinsichtlich des 
umgewandelten Teileigentums ausreichen lassen 
(KG RNotZ 2015, 504, 507). Begründet wurde 
dies damit, dass sich die Anforderungen an die 
Abgeschlossenheit von Wohnungen und von Teil-
eigentum unterschieden (KG RNotZ 2013, 428; 
Staudinger/Rapp, 2018, § 1 WEG Rn. 11d). Die 
Vertreter, die diese Ansicht auch unter Geltung 
der neuen AVA beibehalten, argumentieren da-
mit, dass es für die Abgeschlossenheit einer Woh-
nung weiterhin erforderlich sei, dass die Räume 
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die Führung eines Haushalts ermöglichten. Die 
Wohnung müsse also mit Wasseranschlüssen, 
WC und einer Kochmöglichkeit ausgestattet 
sein, auch wenn dies in der neuen Fassung der 
AVA nicht mehr ausdrücklich erwähnt werde 
(BeckOGK-WEG/M. Müller, § 3 Rn. 216).

Unseres Erachtens ist die Rechtslage aufgrund 
der Änderung der AVA im Jahr 2021 jedoch neu 
zu bewerten (ebenso BeckOK-WEG/Leidner, 
Std.: 2.1.2025, §  3 Rn. 64.2; Bärmann/Pick/
Baer, WEG, 21. Aufl . 2025, § 1 Rn. 27; Stau-
dinger/Rapp/Wobst, 2023, § 1 WEG Rn. 11; 
Wobst, MittBayNot 2022, 322, 323; Zimmer, 
ZWE 2021, 436, 439). Die Muster-Abgeschlos-
senheitsbescheinigung in der Anlage zur AVA 
unterscheidet nicht mehr zwischen Wohnun-
gen und Nicht-Wohneinheiten. Eine Mindest-
ausstattung ist nach dem Wortlaut der neuen 
AVA gerade nicht mehr erforderlich (KG Mitt-
BayNot 2023, 138; BeckOK-WEG/Leidner, § 3 
Rn. 64.2). Die Baubehörde bescheinigt schlicht-
weg nur noch die Abgeschlossenheit als solche. 
Die Abgeschlossenheitsbescheinigung wird ohne 
Rücksicht auf bauordnungsrechtliche Vorschrif-
ten erteilt, § 4 Abs. 2 AVA (Wobst, MittBayNot 
2023, 138, 139; BeckOK-WEG/Leidner, § 3 
Rn.  64.2). Die Umwandlung von Teileigentum 
in Wohnungseigentum berührt nur die Zweckbe-
stimmung der Sondereigentumseinheit (vgl. dazu 
KG MittBayNot 2023, 138 m. Anm. Wobst). 
Dementsprechend bedarf es für die Umwandlung 
von Teil- in Wohnungseigentum (und vice versa) 
keiner neuen Abgeschlossenheitsbescheini-
gung mehr. Denn es kommt für die Erteilung der 
Abgeschlossenheitsbescheinigung nicht mehr auf 
bestimmte Ausstattungsmerkmale der Wohnung 
an.

3. Umnutzung von Gaststätte zum Architek-
turbüro
Nutzt der Käufer die Einheit künftig statt als Gast-
stätte als Architekturbüro, handelt es sich weiter-
hin nicht um eine Nutzung zu Wohnzwecken. 
Somit wäre die Zweckbestimmung im weiteren 
Sinne nicht betroff en, da weiter Teileigentum 
vorliegt. Jedoch könnte die Zweckbestimmung 
im engeren Sinne betroff en sein, da es um den 
konkreten Gebrauch der Teileigentumsein-
heit geht. Bei Zweckbestimmungen im engeren 
Sinne handelt es sich ebenfalls um schuldrecht-
liche Vereinbarungen i. S. d. §§ 5 Abs. 4 S. 1,  10 
Abs.  1 S.  2 WEG (BeckOGK-WEG/Falkner, 
§  10 Rn.  68, §  14 Rn. 57; Hügel/Elzer, §  10 
Rn. 93).

Hier muss jedoch zunächst geprüft werden, ob 
überhaupt eine Zweckbestimmung im engeren 
Sinne vereinbart wurde. Wie dargelegt, handelt 
es sich bei der Zweckbestimmung im engeren 
Sinne um eine (schuldrechtliche) Vereinbarung 
zwischen den Wohnungseigentümern. Als solche 
ist sie grundsätzlich Teil der Gemeinschaftsord-
nung (BGH NJW 2020, 921 Rn. 15; BeckOGK-
WEG/Falkner, §  14 Rn. 57; Brückner, ZNotP 
2020, 1). Sie kann als Teil der Gemeinschafts-
ordnung, obgleich sie systematisch nichts mit der 
sachenrechtlichen Aufteilung zu tun hat, trotz-
dem wirksam in der Teilungserklärung vereinbart 
werden (BeckOGK-WEG/Falkner, § 14 Rn. 57–
57.2; Hügel/Elzer, §  10 Rn. 93; Bärmann/Suil-
mann, §  13 Rn. 23; der BGH spricht im Hin-
blick auf in der Teilungserklärung enthaltene 
Regelungen der Gemeinschaftsordnung von der 
„Teilungserklärung im weiteren Sinne“, vgl. 
NJW 2020, 1354 Rn. 6; NJW-RR 2018, 1227 
Rn. 6). Ob eine Zweckbestimmung im engeren 
Sinne im Zuge der Teilungserklärung getroff en 
wurde, ist grundsätzlich eine Frage der Ausle-
gung (BGH ZWE 2017, 367 Rn. 11; BeckOGK-
WEG/M. Müller, §  1 Rn.  157; Bärmann/Suil-
mann, § 13 Rn. 22). Hierzu ist auf den Wortlaut 
und den Sinn der Vereinbarung abzustellen, wie 
er sich aus unbefangener Sicht als nächstliegen-
de Bedeutung des Eingetragenen ergibt (BGH 
NJW 2020, 1354 Rn. 7; NJW 2018 Rn. 28 m. 
w. N. auch zur ständigen Rspr. allgemein zur 
Auslegung von Grundbucheintragungen). Eine 
die Nutzung einschränkende Zweckbestimmung 
hat dabei klar und eindeutig aus der Teilungs-
erklärung/Gemeinschaftsordnung hervorzuge-
hen (BGH NJW 2020, 1354 Rn. 7). Es muss also 
deutlich zum Ausdruck kommen, dass die zuläs-
sige Benutzung eingeschränkt werden soll (Beck-
OGK-WEG/M.  Müller, §  1 Rn.  157). Dabei 
kann sich schon aus einer schlichten Bezeichnung 
wie „Kellerraum“ oder „Ladenraum“ eine Zweck-
bestimmung ergeben (BGH NZM 2019, 293 
Rn. 19 m. w. N.). Ist die Teilungserklärung hin-
gegen unklar, gilt nach dem BGH im Zweifel, 
dass sie keine einschränkende Zweckbestim-
mung vorgibt (ZWE 2021, 451 Rn.  29; ZWE 
2019, 268, Rn. 19). Keinen Einfl uss hat im Regel-
fall die Nutzungsbezeichnung einzelner Räume 
im Aufteilungsplan (z. B. Ausweisung einzelner 
Räume als „Küche“, „Wohnzimmer“, „Schlafzim-
mer“ usw.). Hierbei handelt es sich regelmäßig 
nur um unverbindliche Nutzungsvorschläge des 
den Plan erstellenden Architekten (BGH ZWE 
2017, 367 Rn. 11 m. w. N. zur Rspr.; BeckOGK-
WEG/M. Müller, § 1 Rn. 157.1).
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Der BGH (NZM 2019, 293 Rn. 20) verneinte 
bei der Auslegung einer Teilungserklärung zur 
Aufteilung eines Bestandsgebäudes, wie sie wohl 
auch hier vorgenommen wurde, eine ausreichend 
klare Zweckbestimmung, da diese Zweckbestim-
mung lediglich im Zusammenhang mit der Auf-
teilung und der räumlichen Lage der Einheiten 
genannt wurde. Dies lasse sich „ohne Weiteres“ 
auch so verstehen, dass lediglich Bezug auf die 
bereits bei der Aufteilung ausgeübte Nutzung ge-
nommen worden sei, um die Zugehörigkeit zu 
der entsprechenden Einheit zu verdeutlichen. So 
könnte der Fall auch hier liegen, wenn die Einheit 
im Zeitpunkt der Aufteilung bereits als Gaststät-
te genutzt wurde. Eine verbindliche Auslegung 
kann freilich nur von einem zur Entscheidung be-
rufenen Gericht vorgenommen werden. Kommt 
man zu dem Ergebnis, dass eine Zweckbestim-
mung im engeren Sinne nicht getroff en wurde, 
müsste eine solche natürlich auch nicht geändert 
werden. Im Folgenden gehen wir jedoch (nicht 
zuletzt sicherheitshalber) davon aus, dass hier eine 
Zweckbestimmung im engeren Sinne getroff en 
wurde. 

Liegt eine Zweckbestimmung im engeren Sinne 
zur Beschränkung der betroff enen Einheit auf 
den Gebrauch „Gaststätte“ vor, stellt sich die 
Frage, ob diese für die neue Nutzung überhaupt 
geändert werden muss. Grundsätzlich kann die 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer nach 
§ 14 Abs. 1 Nr. 1 WEG von jedem Wohnungs-
eigentümer verlangen, die Vereinbarungen ein-
zuhalten. Hierzu zählt also auch die Einhaltung 
der Zweckbestimmung im engeren Sinne. Der 
Unterlassungsanspruch gegen eine der Zweckbe-
stimmung widersprechende Nutzung ist nach 
ständiger Rechtsprechung jedoch eingeschränkt. 
Hiernach sind Nutzungen ausnahmsweise zu-
lässig und können nicht untersagt werden, wenn 
sie bei typisierender Betrachtung nicht mehr 
stören als die vereinbarte Nutzung (BGH 
NJW-RR 2021, 1239 Rn. 27; NJW 2020, 1354 
Rn. 10; NJW 2020, 921 Rn. 24). Eine abstrakte 
Beurteilung dieser Frage sei jedoch nicht möglich, 
vielmehr sei stets der Vergleich der mit den Nut-
zungen typischerweise verbundenen Störungen 
erforderlich. Der BGH formuliert die Grundlage 
dieses Vergleiches wie folgt (NJW-RR 2021, 1239 
Rn. 32, dort für die Frage der Wohnnutzung in 
einer Teileigentumseinheit):

„Um eine Vergleichsbetrachtung zu ermöglichen, hat 
der Tatrichter den Gebrauch nach dessen Art und 
den damit verbundenen Folgen (zB die zu erwar-

tende Besucherfrequenz und -struktur) zu konkreti-
sieren und zu den örtlichen Gegebenheiten (Umfeld, 
Lage der Räume im Gebäude, Nutzungszweck der 
übrigen Einheiten) und den zeitlichen Verhältnissen 
(zB Öff nungszeiten) in Bezug zu setzen.“

Insofern dürfte eine Nutzung als Architekturbüro 
im Regelfall nicht mehr stören als die Nutzung 
als Gaststätte. Einerseits sollten der Besucherver-
kehr und auch die Lärmimmissionen abnehmen 
und andererseits sollten auch die Nutzungszeiten 
eines Architekturbüros nicht über die einer Gast-
stätte hinausgehen. Somit dürfte die abweichen-
de Nutzung als Architekturbüro auch ohne 
Änderung der Zweckbestimmung im engeren 
Sinne zulässig sein. Die Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer könnte daher die Unterlassung 
dieser Nutzung nicht verlangen.

Dennoch könnte unabhängig von dieser Frage 
die Zweckbestimmung im engeren Sinne geän-
dert werden, um einen (Rechts-)Streit zwischen 
dem Käufer und der Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer über die Zulässigkeit der neuen 
Nutzung zu vermeiden. Da es sich bei der Zweck-
bestimmung im engeren Sinne ebenfalls um eine 
schuldrechtliche Vereinbarung handelt, gelten für 
ihre Änderung die unter Ziff . 2 lit. a zur Um-
wandlung von Teil- in Wohnungseigentum ge-
machten Ausführungen entsprechend. Somit 
ist auch hier – sofern kein Änderungsvorbehalt 
oder eine Öff nungsklausel vereinbart sind – eine 
Einigung aller Wohnungseigentümer erforderlich 
(BeckOGK-WEG/Falkner, § 10 Rn. 118; Weber, 
Kap. 4 Rn. 180). Eine Eintragung im Grundbuch 
ist zwar abermals keine Wirksamkeitsvorausset-
zung, aber notwendig, um nach § 10 Abs. 3 S. 1 
WEG auch Sonderrechtsnachfolger an die Ver-
einbarung zu binden. 

4. Zusammenfassung
Die Umwandlung von Teil- in Wohnungseigen-
tum erfolgt im Wege der Änderung der Zweckbe-
stimmung im weiteren Sinne. Auch wenn man im 
Rahmen der Auslegung zu dem Ergebnis kom-
men sollte, dass hier zudem eine Zweckbestim-
mung im engeren Sinne getroff en wurde, dürfte 
eine Nutzungsänderung hin zu einem Archi-
tekturbüro nach der Rechtsprechung des BGH 
auch ohne explizite Änderung dieser Zweckbe-
stimmung zulässig sein. Die Änderung beider 
Zweckbestimmungen erfolgt durch schuldrecht-
liche Vereinbarung aller Eigentümer, wenn we-
der ein Änderungsvorbehalt (Umwidmungsrecht) 
noch eine Öff nungsklausel existieren. Eine Ände-
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rung der Teilungserklärung in sachenrechtlicher 
Hinsicht ist hingegen nicht erforderlich.

Eine Eintragung in das Grundbuch ist in bei-
den Fällen dringend anzuraten, um nach §  10 
Abs. 3 S. 1 WEG eine Wirkung der Änderung 
auch gegenüber möglichen Sonderrechtsnachfol-
gern zu erreichen. Dies gilt auch im Falle eines 
Beschlusses aufgrund einer vereinbarten Öff -
nungsklausel.

Für die Umwandlung von Teil- in Wohnungsei-
gentum ist u. E. keine neue Abgeschlossenheits-
bescheinigung erforderlich. Dies ist jedoch um-
stritten. Sofern lediglich die Zweckbestimmung 
im engeren Sinne geändert werden soll (Archi-
tekturbüro statt Gaststätte), wird jedenfalls keine 
neue Abgeschlossenheitsbescheinigung benötigt, 
da es sich weiterhin um eine nicht zu Wohnzwe-
cken dienende Sondereigentumseinheit handelt. 

Rechtsprechung
BGB § 54 Abs. 1; EGBGB Art. 229 § 21; GBO 
§§ 18, 47 Abs. 2
Grundbuchfähigkeit des Vereins ohne Rechts-
persönlichkeit; kein Voreintragungserforder-
nis für den (Ideal-)Verein ohne Rechtspersön-
lichkeit im Vereinsregister analog Art. 229 
§ 21 EGBGB

Der Verein ohne Rechtspersönlichkeit, des-
sen Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb gerichtet ist, ist mit dem 
Inkrafttreten des MoPeG uneingeschränkt 
grundbuchfähig.

OLG Frankfurt, Beschl. v. 10.10.2024 – 20 W 
186/24

Problem
Zwei noch vor Inkrafttreten des MoPeG gegrün-
dete, nicht im Vereinsregister eingetragene und 
daher nach früherer Rechtslage als „nichtrechts-
fähig“ bezeichnete Vereine wurden im Jahr 2021 
unter ihrem jeweiligen Vereinsnamen sowie dem 
Zusatz „bestehend aus den Mitgliedern“ A und 
B „in Gesamthandsgemeinschaft“ als Eigentümer 
je eines Grundstücks im Grundbuch eingetragen. 
Im Jahr 2024 – nach Inkrafttreten des MoPeG 
– veräußerten die Vereine die Grundstücke, wo-
bei zugunsten der Erwerber entsprechende Auf-
lassungsvormerkungen zur Eintragung bewilligt 
und beantragt wurden. 

Unter Verweis auf die im Schrifttum nament-
lich von Enneking/Wöff en (NZG 2023, 310) und 
Schöpfl in (ZStV 2024, 95) vertretene Ansicht, 
wonach der nicht im Vereinsregister eingetragene 
Verein (nunmehr sog. „Verein ohne Rechtsper-
sönlichkeit“, vgl. § 54 BGB n. F.) seit Inkrafttre-
ten des MoPeG nicht grundbuchfähig sei, wenn 
dessen Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb gerichtet sei (sog. „Idealverein 
ohne Rechtspersönlichkeit“), beanstandete das 
Grundbuchamt mittels einer Zwischenverfü-
gung die begehrte Eintragung und gab den Be-
teiligten u. a. auf, „in analoger Anwendung“ des 
Art. 229 § 21 EGBGB den nicht eingetragenen 
Verein in das Vereinsregister eintragen zu lassen 
und „sodann die Änderung im Grundbuch durch 
Bewilligung der im Grundbuch eingetragenen 
Mitglieder und den sodann eingetragenen Ver-
ein“ zu beantragen. Das Grundbuchamt verlang-
te also letztlich, dass die (mutmaßlich nicht auf 
einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerich-
teten) Vereine ohne Rechtspersönlichkeit i. S. d. 
§ 54 BGB n. F. zu eingetragenen (Ideal-)Vereinen 
i. S. d. § 21 BGB würden, damit die Belastung 
ihres jeweiligen Grundeigentums im Grundbuch 
eingetragen werden könne. 

Hiergegen richteten sich die Beteiligten mit ihrer 
Beschwerde.

Entscheidung
Das Gericht erachtet die Beschwerde schon al-
lein deshalb als begründet, weil die angefochtene 
Zwischenverfügung einen unzulässigen In-
halt habe. Vom maßgeblichen Standpunkt des 
Grundbuchamtes aus hätte der Eintragungsan-
trag unmittelbar zurückgewiesen werden müssen, 
da kein mit rückwirkender Kraft heilbares Voll-
zugshindernis vorgelegen habe (juris-Rn. 16–19).

Den überwiegenden Teil der Entscheidungs-
gründe widmet der Senat sodann – mangels Ent-
scheidungserheblichkeit jedoch nur obiter dictum 
– dem seit der Neufassung der § 54 BGB, § 47 
Abs. 2 GBO im Schrifttum entbrannten Streit, ob 
und ggfs. wie ein (Ideal-)Verein ohne Rechts-
persönlichkeit nach Inkrafttreten des MoPeG 
im Grundbuch eingetragen werden kann und 
ob für diesen – wie nunmehr für die GbR – eine 
Obliegenheit zur Voreintragung in einem Sub-
jektregister besteht (juris-Rn. 20–27). 

Das Gericht spricht sich insoweit eindeutig gegen 
die vom Grundbuchamt herangezogene Litera-
turansicht aus, die die Grundbuchfähigkeit des 


